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§ 14b Oö. WG
 Oö. WG - Oö. Wettgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.08.2021

(1) Die Landesregierung kann mit Verordnung festlegen, in welchen Bereichen ein geringes Risiko der Geldwäscherei

oder Terrorismus2nanzierung besteht, wenn dies in der nationalen Risikoanalyse (§ 3 FM-GwG) festgestellt wurde oder

die Landesregierung selbst das Vorliegen eines geringen Risikos festgestellt hat. Dabei hat sie die Risiken von

Geldwäscherei und Terrorismus2nanzierung auf bestimmte Arten von Kunden und geogra2sche Gebiete zu bewerten

und die in Anlage II des FM-GwG dargestellten Faktoren für ein potentiell geringes Risiko zu berücksichtigen. In der

Verordnung hat die Landesregierung soweit erforderlich den konkreten Umfang der vereinfachten Sorgfaltsp=ichten

gegenüber den Kunden festzulegen.

(2) Die Landesregierung kann mit Verordnung festlegen, in welchen zusätzlichen Bereichen ein erhöhtes Risiko der

Geldwäscherei oder Terrorismus2nanzierung besteht, wenn dies in der nationalen Risikoanalyse (§ 3 FM-GwG)

festgestellt wurde oder die Landesregierung selbst das Vorliegen eines erhöhten Risikos festgestellt hat. Dabei hat sie

die Risiken von Geldwäscherei und Terrorismus2nanzierung auf bestimmte Arten von Kunden und geogra2sche

Gebiete zu bewerten und die in Anlage III des FM-GwG dargestellten Faktoren für ein potentiell erhöhtes Risiko zu

berücksichtigen. In der Verordnung hat die Landesregierung soweit erforderlich den konkreten Umfang der

verstärkten Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden festzulegen.

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung zusätzliche verstärkte Sorgfaltsp=ichten in Bezug auf

Geschäftsbeziehungen und Transaktionen, an denen Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind, unter sinngemäßer

Anwendung des § 9a Abs. 2 bis 4 FM-GwG und unter Berücksichtigung bereits auf Grund dieser Bestimmungen

erlassener Verordnungen von Bundesbehörden festlegen. Sie hat vor Erlassung einer Verordnung der

Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen und der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für

Inneres die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und die Europäische Kommission von der geplanten Maßnahme

zu unterrichten. (Anm: LGBl. Nr. 29/2020)

( A n m : LGBl. Nr.

86/2019)
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